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©  Um  Personen  in  Kraftfahrzeugen  einen  wirkuns- 
vollen  Teilschutz  gegen  Beschuß  durch  Handfeuer- 
waffen  zu  ermöglichen,  wird  vorgeschlagen,  Fahr- 
zeugtüren  1  mit  nach  oben  oder  unten  oder  nach 
unten  und  oben  und/oder  seitwärts  mittels  pneumati- 
scher,  hydraulischer,  mechanischer  oder  sonstigen 
Vorrichtungen  ausfahrbaren  Schutzplatten  4  zu  ei- 
nem  Schutzschild  auszubilden,  der  durch  eine  ge- 
eignete  Vorrichtung  von  der  Karosserie  trennbar  ist. 

Hierzu  können  vorteilhaft  bereits  vorhandene 
Kraftfahrzeuge  und  neue  Fahrzeuge  umgerüstet  wer- 
den. 
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Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Schutzein- 
richtung  für  Fahrzeuge,  insbesondere  für  Kraftfahr- 
zeuge  mit  einer  Schutzpanzerung. 

Es  ist  bekannt,  insbesondere  für  den  Personen- 
schutz,  voll  oder  teilweise  gegen  Beschuß  gepan- 
zerte  Kraftfahrzeuge  zu  verwenden.  Voll  gepanzerte 
Fahrzeuge  sind  verhältnismäßig  schwer  und  ko- 
stenintensiv,  während  teilweise  gepanzerte  Fahr- 
zeuge  nur  einen  unzulänglichen  Schutz  bieten.  Ins- 
besonde  sind  z.B.  die  regulären  Einsatzfahrzeuge 
von  Polizei,  Zivilstreifen,  Grenzschutz,  Zollfahndung 
gegen  Beschuß  durch  Handfeuerwaffen  in  keiner 
Weise  geschützt. 

Der  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe  zugrun- 
de,  eine  Schutzeinreichtung  für  Fahrzeuge  zu 
schaffen,  die  hoch  wirksam  und  dabei  einfach  und 
kostengünstig  ist  und  leicht  in  vorhandene  Fahrzeu- 
ge  eingebaut  werden  kann. 

Diese  Aufgabe  wird  gemäß  den  Merkamlen 
des  Patentanspruchs  1  gelöst. 

Die  Schutzplatten  bewirken  im  ausgefahrenen 
Zustand  eine  erhebliche  Schutzflächenvergröße- 
rung  des  Fahrzeuges.  So  bietet  z.B.  die  Fahrzeug- 
tür  mit  ausgefahrenen  Schutzplatten  einen  ausrei- 
chend  großen  Schutzschild  gegen  Beschuß  durch 
Handfeuerwaffen,  wobei  vorteilhaft  ein  Sehschlitz 
eine  gesicherte  Beobachtung  oder  gegebenenfalls 
auch  eine  Abwehr  ermöglicht.  Durch  eine  Entriege- 
lungseinrichtung  kann  die  als  Schutzschild  dienen- 
de  Fahrzeugtür  auch  vorteilhaft  von  der  Karosserie 
gelöst  und  in  eine  der  Bedrohungsrichtung  ent- 
sprechende  optimale  Schutzstellung  gebracht  wer- 
den. 

Weitere  vorteilhafte  Ausbildungen  der  Erfin- 
dung  ergeben  sich  aus  den  Unteransprüchen. 

In  der  Zeichnung  ist  ein  Ausführungsbeispiel 
der  Erfindung  dargestellt. 

Es  zeigen: 
Fig.  1  eine  Fahrzeugtür  mit  eingebauten 

Schutzplatten  im  Querschnitt, 
Fig.  2  eine  Fahrzeugtür  gemäß  Fig.  1  mit 

nach  oben  und  unten  ausgefahrenen 
Schutzplatten, 

Fig.  3  eine  Fahrzeugtür  gemäß  Fig.  1  im 
Längsschnitt. 

In  eine  Fahrzeugtür  1  ist  eine  feststehende, 
insbesondere  aus  einem  dem  gewünschten 
Schutzniveau  entsprechenden  Material  bestehende 
Schutzplatte  2  eingebaut.  Parallel  zu  der  Schutz- 
platte  2  sind  zwei  nach  oben  und  unten  auf  Füh- 
rungschienen  3  ausfahrbare  Schutzplatten  4  ange- 
ordnet,  die  über  einen  pneumatischen  oder  hydrau- 
lischen  Antrieb  5  oder  auch  mechanisch  über  einen 
in  der  Fahrzeugtür  1  angeordneten  Auslöseschalter 
6  betätigbar  sind.  Eine  mechanische  Sicherheits- 
schaltung  7  gewährleistet,  daß  die  nach  unten  aus- 
fahrbare  Schutzplatte  nur  bei  geöffneter  Fahrzeug- 
tür  ab  einem  bestimmten  Öffnungswinkel  ausfahr- 

bar  ist.  Der  Betriebsdruck  zum  Ausfahren  der  be- 
weglichen  Schutzplatten  4  z.B.  dienenden  Preßluft- 
flasche  kann  mittels  eines  am  Türrahmen  ange- 
brachten  Ventils  8  geprüft  und  gegebenenfalls 

5  nachgefüllt  werden.  In  der  nach  oben  ausfahrbaren 
Schutzplatte  4  ist  ein  Sehschlitz  9  angebracht. 
Durch  eine  mit  der  Fahrzeugtür  1  verbundene  En- 
triegelungsvorrichtung  10  kann  die  nach  Ausfahren 
der  beweglichen  Schutzplatten  4  als  Schutzschild 

io  dienende  Fahrzeugtür  1  von  der  Karosserie  gelöst 
und  in  eine  der  Bedrohungsrichtung  entsprechende 
optimale  Schutzstellung  gebracht  werden. 
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1.  Schutzeinrichtung  für  Fahrzeuge,  insbesondere 
für  Kraftfahrzeuge,  mit  einer  Schutzpanzerung, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  oder  in  der 
Fahrzeugtür  (1)  oder  der  Karosserie  ein  oder 

20  mehrere  Schutzplatten  (4)  nach  einer  oder 
mehreren  Seiten  ausfahrbar  angeordnet  sind. 

2.  Schutzeinrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  ausfahrbaren 

25  Schutzplatten  (4)  pneumatisch,  hydraulisch 
oder  mittels  Gasdruck  betätigbar  sind. 

3.  Schutzeinrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  eine  Einrichtung  zur  Be- 

30  tätigung  der  ausfahrbaren  Schutzplatten  (4) 
durch  ein  in  der  Fahrzeugtür  (1)  oder  der  Ka- 
rosserie  angeordnetes  Ventil  (8)  prüfbar  und 
gegebenenfalls  nachfüllbar  ist. 

35  4.  Schutzeinrichtung  nach  Anspruch  1  oder  1  und 
2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Schutz- 
platten  (4)  auch  mechanisch  betätigbar  sind. 

5.  Schutzeinrichtung  nach  den  Ansprüchen  1  bis 
40  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Fahr- 

zeugtür  (1)  mit  den  Schutzplatten  (2,4)  durch 
eine  Entriegelungsvorrichtung  (10)  vom  Fahr- 
zeug  abtrennbar  angeordnet  ist. 

45  6.  Schutzeinrichtung  nach  den  Ansprüchen  1  bis 
5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  in  der 
Fahrzeugtür  (1)  nach  unten  ausfahrbare 
Schutzplatte  (4)  nur  bei  geöffneter  Fahrzeugtür 
(1)  ab  einem  bestimmten  Öffnungswinkel  aus- 

50  fahrbar  ist. 

7.  Schutzeinrichtung  nach  den  Ansprüchen  1  bis 
6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  den  nach 
oben  ausfahrbaren  Schutzplatten  (4)  ein  oder 

55  mehrere  Seh-  oder  Schußschlitze  (9)  vorgese- 
hen  sind. 

8.  Schutzeinrichtung  nach  den  Ansprüchen  1 

2 
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bis7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  als  Mate- 
rial  für  die  Schutzplatten  (4)  Panzerstahl  oder 
leichte  Verbundwerkstoffe  verwendet  werden. 
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